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Gemeinde Lohra, Ortsteil Rodenhausen 

Bebauungsplan Nr. 4a „An der Hemmerichseite, 1. Änderung“ 
– „Bebauungsplan der Innenentwicklung“ gem. § 13a BauGB – 
 

1. Verfahrensblock: Bilanz der durchgeführten Verfahren gem. 
§ 3 (2) BauGB vom 19.08.2019 bis einschließlich 20.09.2019 
§ 13 (2) Nr. 3 BauGB vom 19.08.2019 bis einschließlich 20.09.2019 

 
Verfahrensübersicht Anzahl 

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 (2) BauGB erfolgte durch öffentliche Auslegung 
der Entwurfsunterlagen nach ortsüblicher Bekanntmachung am 08.08.2019 

 

Nach § 13 (2) Nr. 3 BauGB beteiligte berührte Behörden und sonstige Träger öffentli-
cher Belange  

37 

Eingegangene Stellungnahmen: 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 (2) BauGB  5 

Im Rahmen der Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gem. § 13 (2) Nr. 3 BauGB (z.T. in Sammelstellungnahmen) 

25 

 davon: 

– ohne Hinweise und/oder Anregungen – keine Abwägung erforderlich 15 

– mit Hinweisen und/oder Anregungen – zur Abwägung vorliegen 15 
 

Zur Abwägung vorliegende Hinweise und Anregungen 

Träger öffentlicher Belange im Verfahren nach § 13 (2) Nr. 3 BauGB: Stellungnahme: 
1. Landkreis Marburg-Biedenkopf, FD Wasser 20.09.2019 

2. Landesverband der jüdischen Gemeinde in Hessen, Frankfurt/M. 20.08.2019 

3. Regierungspräsidium Gießen, Dez. Obere Landesplanungsbehörde 19.09.2019 

4. 
Regierungspräsidium Gießen, Dez. Industrielles Abwasser, wasser-
gefährdende Stoffe, Grundwasserschadensfälle Altlasten, Boden-
schutz 

19.09.2019 

5. Regierungspräsidium Gießen - Kommunale Abfallentsorgung, Ab-
fallentsorgungsanlagen 19.09.2019 

6. Regierungspräsidium Gießen - Immissionsschutz II 19.09.2019 

7. Regierungspräsidium Gießen - Bergaufsicht 19.09.2019 

8. Regierungspräsidium Gießen - Landwirtschaft 19.09.2019 

9. Regierungspräsidium Gießen - Obere Forstbehörde 19.09.2019 

10. Regierungspräsidium Gießen - Bauleitplanung 19.09.2019 
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Privatpersonen im Verfahren nach § 13 (2) Nr. 2 BauGB: Stellungnahme: 
1. ENERCON GmbH, Aurich 11.09.2019 

2. BürgerWind Lohra GbR 19.09.2019 

3. Privatperson 1 29.08.2019 

4. Privatperson 2 19.09.2019 

5. Privatperson 3 27.08.2019 
 
 
 
 
Zusammenfassung 
Im Rahmen der Beteiligungsverfahren wurden keine Hinweise bzw. Anregungen zu nicht 
abwägungsfähigen Sachverhalten vorgebracht. 
Substanzielle Hinweise auf Rechtsverletzungen wurden ebenfalls nicht vorgebracht. 
 
Empfehlung 
Beschluss über die Abwägungen in der vorliegenden Form und Satzungsbeschluss. Be-
schluss der enthaltenen bauordnungsrechtlichen Festsetzungen nach § 91 Hess. Bauord-
nung (HBO). 
Billigung der übrigen Planungsbestandteile. 
 
 
Weiteres Verfahren 
Inkraftsetzen der Bebauungsplanänderung durch ortsübliche Bekanntmachung des Sat-
zungsbeschlusses. 



 

Bauleitplanung der Gemeinde 
Lohra 

 
Bebauungsplan Nr. 4a „An der Hemmerichseite, 1. Änderung“, Ortsteil Rodenhausen 
– „Bebauungsplan der Innenentwicklung“ gem. § 13a BauGB 
Abwägung der durchgeführten Verfahren gem. § 13a (2) Nr. 1 BauGB: 
§ 3 (2) BauGB vom 19.08.2019 bis einschließlich 20.09.2019 
§ 13 (2) Nr. 3 BauGB vom 19.08.2019 bis einschließlich 20.09.2019 
 
 

Abwägungsbeschluss der Gemeindevertretung 
 
Stellungnahme: Landkreis Marburg-Biedenkopf, 

vom: 20.09.2019 
Änderungen/Bemerkungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Stellungnahme: Landkreis Marburg-Biedenkopf, 
vom: 20.09.2019 

Änderungen/Bemerkungen 

 
 
 
 
Die Hinweise werden ohne planändernde Wirkung beachtet. 
Die allgemeinen Hinweise auf wasserrechtliche Bestimmungen betref-
fen die nachfolgende Ausführungsebene und werden dort berücksich-
tigt. 
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht diesbezüglich kein Handlungs-
bedarf. 
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Abwägungsbeschluss der Gemeindevertretung 

 
Stellungnahme: Landesverband der jüdischen Gemeinden in Hes-

sen, Frankfurt/M., vom: 20.08.2019 
Änderungen/Bemerkungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird ohne planändernde Wirkung beachtet. 
Jüdische Friedhöfe oder Begräbnisstätten sind durch vorliegende Pla-
nung nicht betroffen. Es werden daher dem Landesverband der Jüdi-
schen Gemeinden Hessen auch keine Erschließungskosten, -beiträge 
oder sonstige Kosten in Rechnung gestellt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Stellungnahme: Landesverband der jüdischen Gemeinden in Hes-
sen, Frankfurt/M., vom: 20.08.2019 

Änderungen/Bemerkungen 
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Abwägungsbeschluss der Gemeindevertretung 
 
Stellungnahme: Regierungspräsidium Gießen, 

vom: 19.09.2019 
Änderungen/Bemerkungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Stellungnahme: Regierungspräsidium Gießen, 
vom: 19.09.2019 

Änderungen/Bemerkungen 

 
 
 
zu 1: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Zur fachlich fundierten Klärung der aufgeworfenen Fragestellung hat 
die Gemeinde Lohra eine Immissionsberechnung in Auftrag gegeben. 
Dabei wurde die aktuell vorliegende Planung eines Projektierers für 6 
WEA mit Anlagen, die dem Stand der Technik entsprechen (General 
Electric - GE 4,8 und Enercon E 141) und Nabenhöhen von ca. 160 m 
besitzen, zugrunde gelegt. 
Basierend auf den vorliegenden Topographiedaten wurden die zu er-
wartenden Geräusche auf Grundlage einschlägiger Richtlinien mittels 
Ausbreitungsrechnung an den Immissionsorten im geplanten WR er-
mittelt. 
Eine Berücksichtigung der WE-Bestandsanlagen in Bad Endbach und 
Siegbach als Vorbelastung ist seriös nicht möglich, da die einschlägige 
DIN nicht für Lärmquellen in derart großen Entfernungen (10 - 14 km) 
angewendet werden kann. In Rodenhausen selbst existieren keine 
Vorbelastungen. 
Die Berechnung hat gezeigt, dass tagsüber an allen 6 Standorten die 
o.g. Anlagen ohne Beschränkungen betrieben werden können. Bei der 
General Electric Anlage können nachts alle Anlagen im „schallreduzier-
ten Betrieb“ laufen und lediglich bei der Enercon Anlage müsste auf 
den Standort 3 verzichtet werden, bzw. diese Anlage an eine weiter 
entfernte Stelle verschoben werden. Das Vorranggebiet für Winden-
energienutzung Planung bietet hierfür noch ausreichende Spielräume. 
Da tagsüber keine Beschränkungen vorliegen und lediglich nachts ein 
"schallreduzierter Betrieb“ erforderlich bzw. 1 Anlage verschoben wer-
den muss, erscheint nach Einschätzung der Gemeinde auch bei der 
geplanten Umwidmung in ein reines Wohngebiet die wirtschaftliche 
Nutzbarkeit des „Vorranggebietes zur Nutzung der Windenergie“ (WE 
3132a) noch gewährleistet zu sein. 
Unter Verweis auf das Urteil des OVG Münster vom 30.11.2001, in 
dem u.a. klargestellt wurde, dass die planenden Gemeinden nicht ver-
pflichtet sind, einen wirtschaftlich optimalen Ertrag der Windenergie-
nutzung sicherzustellen, liegt kein Zielverstoß vor. 
 
 
zu 2: Die Anregung wird berücksichtigt. 
Die betreffenden Textpassagen in der Begründung werden entspre-
chend geändert. 
Hierdurch wird die Plankonzeption nicht berührt. 
 
 
zu 3: Die Anregung wurde berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Stellungnahme: Regierungspräsidium Gießen, 
vom: 19.09.2019 

Änderungen/Bemerkungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 4: Die Anregung wird berücksichtigt. 
Der Eintrag in der Altflächendatei wird nachrichtlich in der Planzeich-
nung gekennzeichnet und in die Textlichen Hinweise (Ziff. 3.2) zum 
Thema: „Altlasten, Bodenkontaminationen“ aufgenommen. 
Topographiebedingt ist für den Geltungsbereich der Bebauungsplanän-
derung von keiner Nutzungsgefährdung über die Wirkungspfade: 
• Boden – Mensch 
• Boden – Nutzpflanze 
• Boden – Grundwasser 
auszugehen, da die betreffende Verdachtsfläche unterhalb des Plange-
bietes liegt. 
Sollten dennoch im Rahmen von Baumaßnahmen, insbesondere bei 
Ausschachtungsarbeiten, Anhaltspunkte für das Vorliegen schädlicher 
Bodenveränderungen oder Altlasten wahrgenommen werden, sind 
nach § 4 Abs. 1 und 2 HAltBodSchG die Bauarbeiten an dieser Stelle 
abzubrechen und der Sachstand unverzüglich dem Regierungspräsidi-
um Gießen, Dezernat 41.4 zur Prüfung vorzulegen. 
Durch diese nachrichtliche Übernahme wird die Plankonzeption nicht 
berührt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Stellungnahme: Regierungspräsidium Gießen, 
vom: 19.09.2019 

Änderungen/Bemerkungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Stellungnahme: Regierungspräsidium Gießen, 
vom: 19.09.2019 

Änderungen/Bemerkungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 5: Der Hinweis wird ohne planändernde Wirkung beachtet. 
Der Gemeinde Lohra liegen darüber hinaus keine Informationen über 
Altlasten, Altflächen oder Flächen mit schädlichen Bodenveränderun-
gen im Plangebiet vor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Stellungnahme: Regierungspräsidium Gießen, 
vom: 19.09.2019 

Änderungen/Bemerkungen 

 
 
zu 6: Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Der Textliche Hinweis Ziff. 3.2 für die Ausführungsebene wird entspre-
chend ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 7: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Auf Ebene der Bebauungsplanänderung besteht kein weiterer Hand-
lungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Stellungnahme: Regierungspräsidium Gießen, 
vom: 19.09.2019 

Änderungen/Bemerkungen 

 
 
 
 
zu 8: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Hinweise betreffen die nachfolgende Ausführungsebene. Auf Ebe-
ne der Bebauungsplanänderung besteht kein weiterer Handlungsbe-
darf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 9: Die Hinweise werden zurückgewiesen. 
Konflikte zwischen Landwirtschaft und Wohnen können grundsätzlich 
entstehen durch Lärm- oder Geruchsbelastungen. Zur Feststellung und 
Beurteilung von Geruchsbelastungen dient die „Geruchsimmissions-
Richtlinie – GIRL“. Diese trifft in ihren inhaltlichen Aussagen und Emp-
fehlungen keine Unterscheidung zwischen „reinen“ oder „allgemeinen“ 
Wohngebieten. Die vorliegende Bauleitplanung hat keine Ausdehnung 
von Wohngebieten zum Inhalt. Insofern hat die vorgesehene Ände-
rung bzw. Klarstellung des Gebietestyps keine diesbezüglichen 
Auswirkungen. 
Hinsichtlich Lärm existiert keine Rechtsvorschrift oder Norm, die das 
Nebeneinander von Wohnen und landwirtschaftlichen Nutzflächen be-
handelt oder gar reglementiert. Die ordnungsgemäße Landbewirtschaf-
tung (Ackerbau oder Grünlandwirtschaft) steht regelmäßig nicht im 
Konflikt mit benachbarter Wohnbebauung. Hierzu zählt auch die, ins-
besondere während der Erntezeiten, ggf. erforderlichen Arbeiten wäh-
rend der Ruhe- oder Nachtzeiten. Da diese - sofern überhaupt erfor-
derlich - sich nur auf sehr wenige Ereignisse pro Jahr beschränken, 
sind diese als sog. „seltene Ereignisse“ zu werten, die nach einschlägi-
gen Richtlinien (z.B. TA-Lärm) von den angrenzenden Anwohnern zu 
dulden sind. 
Die Aussage, dass landwirtschaftliche Nutzflächen im Außenbereich 
wie Mischgebiete zu bewerten sind, findet sich in keinem Gesetz und in 
keiner einschlägigen Richtlinie/Norm. Auch wird kein einschlägiges 
Gerichtsurteil genannt, in der eine derartige Aussage getroffen wurde. 
Insofern kann der diesbezüglich getroffene Verweis auf § 50 BImSchG 
sachlich nicht nachvollzogen werden. 
Ein Verstoß gegen die Zielfestlegung des Teilregionalplan Energie 
liegt, unter Verweis auf die diesbezüglich erfolgten Ausführungen in der 
Abwägung zu Ziff. 1 nicht vor. 
Im Übrigen wurden von Seiten der Landwirtschaftsbehörden und -
interessenvertretern keine Bedenken zur vorliegenden Planänderung 
vorgetragen. 
 
 
zu 10: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Auf Ebene der Bebauungsplanänderung besteht kein weiterer Hand-
lungsbedarf. 
 



 

Stellungnahme: Regierungspräsidium Gießen, 
vom: 19.09.2019 

Änderungen/Bemerkungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 11: Die Anregung wird wie folgt berücksichtigt. 
Die Gemeinde möchte an der Festsetzung der Fläche als „öffentliche 
Grünfläche“ festhalten. Ob und wann es zur Umsetzung dieser Ziel-
konzeption kommt ist derzeit noch unklar. 
Zur Lösung des formalrechtlichen Konfliktes zwischen der getroffenen 
Festsetzung und den waldrechtlichen Vorgaben wird eine „aufschie-
bende Bedingung“ gem. § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB überlagernd, 
wie folgt festgesetzt: 
Flächen, die als "Wald" im Sinne des Hessischen Waldgesetzes zu 
betrachten sind. Die Zulässigkeit der darunterliegend festgesetzten 
Nutzung tritt erst mit Vorliegen einer Waldumwandlungsgenehmigung 
ein. 
Hierdurch wird die Plankonzeption nicht berührt. 
 
 
zu 12: Die Anregung wird berücksichtigt. 
Die Baufenster im Nordwesten an der Grenze zur festgesetzten öffent-
lichen Grünfläche (à aktuell Wald) werden entsprechend an die be-
stehende Bebauung angepasst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Stellungnahme: Regierungspräsidium Gießen, 
vom: 19.09.2019 

Änderungen/Bemerkungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
zu 13: Die Anregung wird wie folgt berücksichtigt. 
In der Begründung zur Bebauungsplanänderung wird in Kapitel 1 dar-
gelegt, dass die Planänderung nach Auffassung der Gemeinde aus 
mehreren Gründen erforderlich ist: 
1. Klarstellung einiger Festsetzungsinhalte, die nicht dem Be-

stimmtheitsgrundsatz entsprechen, 
2. Anpassung der Planzeichnung an die z.T. deutlich abweichend 

erfolgte Entwicklung (Straßenverlauf, Bauflächen, öffentliche Grün-
flächen und Baugrenzen), 

3. Anpassung des Gebietstyps an die abweichend von der bisherigen 
Festsetzung erfolgte Entwicklung. 

 
In den räumlichen Geltungsbereich der Planänderung einbezogen 
wurden die Flächen, die von den o.g. Punkten betroffen sind. 
Die im Südwesten angrenzenden Parzellen, die als „allgemeines 
Wohngebiet“ (WA) sowie als „Dorfgebiet“ (MD) in ihren Festsetzungen 
verbleiben sind bebaut und von den o.g. Punkten inhaltlich nicht unmit-
telbar berührt. Insofern wurde hier keine Erforderlichkeit zur Einbezie-
hung gesehen. 
Die Festsetzung als MD steht nicht im Konflikt zu den Zielen der 
Planänderung, da die, im Hinblick auf mögliche Geruchsbelastungen 
zugrunde zu legende „Geruchsimmissions-Richtlinie – GIRL“  keine 
Unterscheidung zwischen „reinen“ oder „allgemeinen“ Wohngebieten 
kennt. Die vorliegende Bauleitplanung hat keine Ausdehnung von 
Wohngebieten zum Inhalt. Insofern hat die vorgesehene Änderung 
bzw. Klarstellung des Gebietestyps keine diesbezüglichen Aus-
wirkungen. 
Im Hinblick auf mögliche Lärmkonflikte ist festzustellen, dass die Hof-
fläche der bebauten Parzelle im MD-Gebiet dreiseitig durch Gebäude 
eingefasst ist und vom Bereich der Planänderung durch diese Bebau-
ung abgeschirmt wird. Die Erschließung erfolgt darüber hinaus in un-
mittelbarer Nähe zur Ortsdurchfahrt von Rodenhausen und ist damit 
völlig losgelöst vom Änderungsbereich. Im Hinblick auf die geringe 
Größe der Fläche im MD-Bereich und der Lage ist nicht mit dem Aufle-
ben einer intensiven (stark emittierenden) landwirtschaftlichen Nutzung 
zu rechnen. 
 
zu 14: Die Hinweise werden wie folgt berücksichtigt. 
Ein Verstoß gegen die Zielfestlegung des Teilregionalplan Energie 
liegt, unter Verweis auf die diesbezüglich erfolgten Ausführungen in der 
Abwägung zu Ziff. 1 nicht vor. 
Die vorliegende Bebauungsplanänderung dient demnach nachweislich 
nicht der Verhinderung, sondern der positiv motivierten Feinsteuerung 
aufgrund einer z.T. abweichend vom Ursprungsbebauungsplan erfolg-
ten Gebietsentwicklung sowie geänderter städtebaulicher Zielvorstel-
lung zur künftigen Entwicklung in diesem Gebiet. 
 



 

Stellungnahme: Regierungspräsidium Gießen, 
vom: 19.09.2019 

Änderungen/Bemerkungen 
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Abwägungsbeschluss der Gemeindevertretung 
 
Stellungnahme: ENERCON GmbH, Aurich, 

vom: 11.09.2019 
Änderungen/Bemerkungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



a

b

 

Stellungnahme: ENERCON GmbH, Aurich, 
vom: 11.09.2019 

Änderungen/Bemerkungen 

 
 
zu 1a: Die Hinweise werden zurückgewiesen. 
In der Begründung zur Bebauungsplanänderung wird in Kapitel 1 dar-
gelegt, dass die Planänderung nach Auffassung der Gemeinde aus 
mehreren Gründen erforderlich ist: 
1. Klarstellung einiger Festsetzungsinhalte, die nicht dem Be-

stimmtheitsgrundsatz entsprechen, 
2. Anpassung der Planzeichnung an die z.T. deutlich abweichend 

erfolgte Entwicklung (Straßenverlauf, Bauflächen, öffentliche Grün-
flächen und Baugrenzen), 

3. Anpassung des Gebietstyps an die abweichend von der bisherigen 
Festsetzung erfolgte Entwicklung. 

 
Im vorliegenden Wohngebiet sind 10 von 13 Baugrundstücken mit aus-
schließlich Wohngebäuden bebaut. Die übrigen 3 Grundstücke sind 
aktuell unbebaut. Insofern ist offensichtlich, dass die aktuelle Gebiets-
prägung einem „reinen Wohngebiet“ (WR) faktisch bereits entspricht. 
Nutzungen, die diesem faktischen Charakter widersprechen sollen ge-
rade für die Zukunft ausgeschlossen werden, da die derzeitige Ge-
bietscharakteristik auch der geänderten städtebaulichen Zielvorstellung 
der Gemeinde entspricht. 
 
zu 1b: Die Hinweise werden zurückgewiesen. 
Die oben dargelegten Rahmenbedingungen bedingen auch, dass die 
gestiegenen Qualitätsansprüche an ein ruhiges Wohnen nach „Innen“ 
auch mit einem höheren Schutzanspruch gegenüber Immissionen von 
„Außen“ einhergehen. Die „Grenzwerte“ werden nicht „willkürlich er-
höht“, sondern – gem. der einschlägigen Richtlinien (hier: TA – Lärm) 
an die bereits bestehende Gebietsausprägung und die entsprechend 
geänderten städtebaulichen Zielvorstellungen angepasst. 
 
 
zu 2: Die Hinweise werden zurückgewiesen. 
Die Aussage, dass für den Außenbereich nach TA-Lärm deutlich höhe-
re Immissions-Grenzwerte gelten, kann nicht nachvollzogen werden, 
da eine derartige Aussage in der TA-Lärm nicht zu finden ist. Darüber 
hinaus beinhaltet die TA-Lärm keine Immissions-Grenzwerte sondern 
„Immissions-Richtwerte“. 
Das nach einschlägiger Rechtsprechung im Falle des Nebeneinanders 
von konkurrierenden Nutzungen für die Schnittstellen von einer Mittel-
wertbildung auszugehen ist, wird nicht bestritten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Stellungnahme: ENERCON GmbH, Aurich, 
vom: 11.09.2019 

Änderungen/Bemerkungen 

 
 
 
zu 3: Die Hinweise werden wie folgt berücksichtigt. 
Die Aussage bzgl. des Entwurfsstatus werden in den Planunterlagen 
korrigiert. Inhaltlich haben diese jedoch keine konzeptionellen Auswir-
kungen. 
 
Zur fachlich fundierten Klärung der aufgeworfenen Fragestellung hat 
die Gemeinde Lohra eine Immissionsberechnung in Auftrag gegeben. 
Dabei wurde die aktuell vorliegende Planung eines Projektierers für 6 
WEA mit Anlagen, die dem Stand der Technik entsprechen (General 
Electric - GE 4,8 und Enercon E 141) und Nabenhöhen von ca. 160 m 
besitzen, zugrunde gelegt. 
Basierend auf den vorliegenden Topographiedaten wurden die zu er-
wartenden Geräusche auf Grundlage einschlägiger Richtlinien mittels 
Ausbreitungsrechnung an den Immissionsorten im geplanten WR er-
mittelt. 
Eine Berücksichtigung der WE-Bestandsanlagen in Bad Endbach und 
Siegbach als Vorbelastung ist seriös nicht möglich, da die einschlägige 
DIN nicht für Lärmquellen in derart großen Entfernungen (10 - 14 km) 
angewendet werden kann. In Rodenhausen selbst existieren keine 
Vorbelastungen. 
Die Berechnung hat gezeigt, dass tagsüber an allen 6 Standorten die 
o.g. Anlagen ohne Beschränkungen betrieben werden können. Bei der 
General Electric Anlage können nachts alle Anlagen im „schallreduzier-
ten Betrieb“ laufen und lediglich bei der Enercon Anlage müsste auf 
den Standort 3 verzichtet werden, bzw. diese Anlage an eine weiter 
entfernte Stelle verschoben werden. Das Vorranggebiet für Winden-
energienutzung Planung bietet hierfür noch ausreichende Spielräume. 
Da tagsüber keine Beschränkungen vorliegen und lediglich nachts ein 
"schallreduzierter Betrieb“ erforderlich bzw. 1 Anlage verschoben wer-
den muss, erscheint nach Einschätzung der Gemeinde auch bei der 
geplanten Umwidmung in ein reines Wohngebiet die wirtschaftliche 
Nutzbarkeit des „Vorranggebietes zur Nutzung der Windenergie“ (WE 
3132a) noch gewährleistet zu sein. 
Unter Verweis auf das Urteil des OVG Münster vom 30.11.2001, in 
dem u.a. klargestellt wurde, dass die planenden Gemeinden nicht ver-
pflichtet sind, einen wirtschaftlich optimalen Ertrag der Windenergie-
nutzung sicherzustellen, liegt kein Zielverstoß vor. 
 
Bzgl. der Zulässigkeit der geplanten Gebietsumwidmung wird auf die 
Abwägung zu 1 verwiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Stellungnahme: ENERCON GmbH, Aurich, 
vom: 11.09.2019 

Änderungen/Bemerkungen 

 
 
 
zu 4: Die Hinweise werden zurückgewiesen. 
Bzgl. der Zulässigkeit der geplanten Gebietsumwidmung wird auf die 
Abwägung zu 1 verwiesen. 
 
Unter Verweis auf die Ausführugen zu 3 stellt die vorliegende Planung 
auch keinen Zielverstoß gegen den Teilregionalplan Energie Mittelhes-
sen dar. 
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Bebauungsplan Nr. 4a „An der Hemmerichseite, 1. Änderung“, Ortsteil Rodenhausen 
– „Bebauungsplan der Innenentwicklung“ gem. § 13a BauGB 
Abwägung der durchgeführten Verfahren gem. § 13a (2) Nr. 1 BauGB: 
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Abwägungsbeschluss der Gemeindevertretung 
 
Stellungnahme: BürgerWind Lohra GbR, 

vom: 19.09.2019 
Änderungen/Bemerkungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Stellungnahme: BürgerWind Lohra GbR, 
vom: 19.09.2019 

Änderungen/Bemerkungen 

 
 
zu 1: Die Hinweise werden zurückgewiesen. 
In der Begründung zur Bebauungsplanänderung wird in Kapitel 1 dar-
gelegt, dass die Planänderung nach Auffassung der Gemeinde aus 
mehreren Gründen erforderlich ist: 
1. Klarstellung einiger Festsetzungsinhalte, die nicht dem Be-

stimmtheitsgrundsatz entsprechen, 
2. Anpassung der Planzeichnung an die z.T. deutlich abweichend 

erfolgte Entwicklung (Straßenverlauf, Bauflächen, öffentliche Grün-
flächen und Baugrenzen), 

3. Anpassung des Gebietstyps an die abweichend von der bisherigen 
Festsetzung erfolgte Entwicklung. 

 
Im vorliegenden Wohngebiet sind 10 von 13 Baugrundstücken mit aus-
schließlich Wohngebäuden bebaut. Die übrigen 3 Grundstücke sind 
aktuell unbebaut. Insofern ist offensichtlich, dass die aktuelle Gebiets-
prägung einem „reinen Wohngebiet“ (WR) faktisch bereits entspricht. 
Nutzungen, die diesem faktischen Charakter widersprechen sollen ge-
rade für die Zukunft ausgeschlossen werden, da die derzeitige Ge-
bietscharakteristik auch der geänderten städtebaulichen Zielvorstellung 
der Gemeinde entspricht. 
 
Die Höhe der Grenzzäune zählt im Übrigen nicht zu den Wesens-
merkmalen, die ein „reines Wohngebiet“ von einem „allgemeinen 
Wohngebiet“ unterscheiden. 
 
 
zu 2: Die Hinweise werden zurückgewiesen. 
Die Aussage, dass für den Außenbereich nach TA-Lärm deutlich höhe-
re Immissions-Grenzwerte gelten, kann nicht nachvollzogen werden, 
da eine derartige Aussage in der TA-Lärm nicht zu finden ist. Darüber 
hinaus beinhaltet die TA-Lärm keine Immissions-Grenzwerte sondern 
„Immissions-Richtwerte“. 
Die ordnungsgemäße Landbewirtschaftung (Ackerbau, Grünlandwirt-
schaft) steht regelmäßig nicht im Konflikt mit der Ausweisung von 
Wohngebieten. 
In der benachbarten Siedlungslage von Rodenhausen befinden sich 
darüber hinaus keine, aus immissionsschutzrechtlicher Sicht, zu be-
rücksichtigenden Vorbelastungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Stellungnahme: BürgerWind Lohra GbR, 
vom: 19.09.2019 

Änderungen/Bemerkungen 

 
 
Das nach einschlägiger Rechtsprechung im Falle des Nebeneinanders 
von konkurrierenden Nutzungen für die Schnittstellen von einer Mittel-
wertbildung auszugehen ist, wird nicht bestritten. 
 
 
zu 3: Die Hinweise werden wie folgt berücksichtigt. 
Die Aussage bzgl. des Entwurfsstatus werden in den Planunterlagen 
korrigiert. Inhaltlich haben diese jedoch keine konzeptionellen Auswir-
kungen. 
 
Zur fachlich fundierten Klärung der aufgeworfenen Fragestellung hat 
die Gemeinde Lohra eine Immissionsberechnung in Auftrag gegeben. 
Dabei wurde die aktuell vorliegende Planung eines Projektierers für 6 
WEA mit Anlagen, die dem Stand der Technik entsprechen (General 
Electric - GE 4,8 und Enercon E 141) und Nabenhöhen von ca. 160 m 
besitzen, zugrunde gelegt. 
Basierend auf den vorliegenden Topographiedaten wurden die zu er-
wartenden Geräusche auf Grundlage einschlägiger Richtlinien mittels 
Ausbreitungsrechnung an den Immissionsorten im geplanten WR er-
mittelt. 
Eine Berücksichtigung der WE-Bestandsanlagen in Bad Endbach und 
Siegbach als Vorbelastung ist seriös nicht möglich, da die einschlägige 
DIN nicht für Lärmquellen in derart großen Entfernungen (10 - 14 km) 
angewendet werden kann. In Rodenhausen selbst existieren keine 
Vorbelastungen. 
Die Berechnung hat gezeigt, dass tagsüber an allen 6 Standorten die 
o.g. Anlagen ohne Beschränkungen betrieben werden können. Bei der 
General Electric Anlage können nachts alle Anlagen im „schallreduzier-
ten Betrieb“ laufen und lediglich bei der Enercon Anlage müsste auf 
den Standort 3 verzichtet werden, bzw. diese Anlage an eine weiter 
entfernte Stelle verschoben werden. Das Vorranggebiet für Winden-
energienutzung Planung bietet hierfür noch ausreichende Spielräume. 
Da tagsüber keine Beschränkungen vorliegen und lediglich nachts ein 
"schallreduzierter Betrieb“ erforderlich bzw. 1 Anlage verschoben wer-
den muss, erscheint nach Einschätzung der Gemeinde auch bei der 
geplanten Umwidmung in ein reines Wohngebiet die wirtschaftliche 
Nutzbarkeit des „Vorranggebietes zur Nutzung der Windenergie“ (WE 
3132a) noch gewährleistet zu sein. 
Unter Verweis auf das Urteil des OVG Münster vom 30.11.2001, in 
dem u.a. klargestellt wurde, dass die planenden Gemeinden nicht ver-
pflichtet sind, einen wirtschaftlich optimalen Ertrag der Windenergie-
nutzung sicherzustellen, liegt kein Zielverstoß vor. 
 
Bzgl. der Zulässigkeit der geplanten Gebietsumwidmung wird auf die 
Abwägung zu 1 verwiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Stellungnahme: BürgerWind Lohra GbR, 
vom: 19.09.2019 

Änderungen/Bemerkungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 4: Die Hinweise werden zurückgewiesen. 
Bzgl. der Zulässigkeit der geplanten Gebietsumwidmung wird auf die 
Abwägung zu 1 verwiesen. 
 
Unter Verweis auf die Ausführugen zu 3 stellt die vorliegende Planung 
auch keinen Zielverstoß gegen den Teilregionalplan Energie Mittelhes-
sen dar. 
 
Konflikte mit der landwirtschaftlichen Nutzung werden mit Hinweis auf 
die Ausführungen zu 2 nicht vorbeitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Stellungnahme: BürgerWind Lohra GbR, 
vom: 19.09.2019 

Änderungen/Bemerkungen 
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§ 13 (2) Nr. 3 BauGB vom 19.08.2019 bis einschließlich 20.09.2019 
 

 
Abwägungsbeschluss der Gemeindevertretung 

 
Stellungnahme: Privatperson 1, 

vom: 29.08.2019 
Änderungen/Bemerkungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
Die Festsetzung zur Begrenzung der Höhe der Einfriedung wird gestri-
chen. Demnach bleiben, wie bisher auch, gem. Hess. Bauordnung Ein-
friedungen bis 2 m baugenehmigungsfrei zulässig. 
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Abwägungsbeschluss der Gemeindevertretung 

 
Stellungnahme: Privatperson 2, 

vom: 19.09.2019 
Änderungen/Bemerkungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
Die Festsetzung zur Begrenzung der Höhe der Einfriedung wird gestri-
chen. Demnach bleiben, wie bisher auch, gem. Hess. Bauordnung Ein-
friedungen bis 2 m baugenehmigungsfrei zulässig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Von: Roos, Sandra Sandra.Roos@lohra.de
Betreff: WG: Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 4a "An der Hemmerichseite"
Datum: 28. August 2019 um 09:24

An: Groß & Hausmann GbR info@grosshausmann.de

Hallo	Herr	Hausmann,
	
kann	ich	das	als	Stellungnahme	zum	Bebauungsplan	werten?
Um	die	restlichen	Fragen	kümmer	ich	mich…
	
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
 
Sandra Roos
Bauamt
 

Gemeinde Lohra
- Bauverwaltung -

Heinrich-Naumann-Weg 2
35102 Lohra

Tel.:        06462/2007-20
Fax:        06462/2007-11
E-Mail:   sandra.roos@lohra.de
Internet: www.lohra.de

	
	
	
	
	

Von:
Gesendet:	Dienstag,	27.	August	2019	11:57
An:	Info	Lohra	<info3@lohra.de>;	PliV,	Henning	<Henning.PliV@lohra.de>
Betreff:	Aufstellung	der	1.	Änderung	des	Bebauungsplans	Nr.	4a	"An	der	Hemmerichseite"
 

Guten Tag,

 

Gegen das Verbot von glasierten oder glänzend engobierten Dachziegeln melde ich hiermit
Bedenken an. Das Dach unseres Wohnhauses Am Hemmerich 5 ist über das erträgliche Maß
hinaus von Moos und Flechten befallen:
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Bebauungsplan Nr. 4a „An der Hemmerichseite, 1. Änderung“, Ortsteil Rodenhausen 
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§ 3 (2) BauGB vom 19.08.2019 bis einschließlich 20.09.2019 
§ 13 (2) Nr. 3 BauGB vom 19.08.2019 bis einschließlich 20.09.2019 
 
 

Abwägungsbeschluss der Gemeindevertretung 
 
Stellungnahme: Privatperson 3, 

vom: 27.08.2019 
Änderungen/Bemerkungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
Der Festsetzungsteil bzgl. der Unzulässigkeit stark reflektierender bzw. 
glänzender Materialien wird gestrichen. 
Hierdurch wird die Plankonzeption nicht wesentlich berührt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Grund dafür dürfte die exponierte Lage sein. Offenbar setzen sich Staubteilchen von den in
unmittelbarer Nähe liegenden Wiesen und Feldern auf den Ziegeln fest und bilden den
Nährboden für den Bewuchs. Alle Versuche, diesen Bewuchs einzudämmen, sind gescheitert.

Wir erwägen deshalb, das 30 Jahre alte Dach neu eindecken zu lassen, und möchten natürlich
nicht, dass sich wieder Moose und Flechten ausbreiten. Nach Aussage von Herrn Dachdecker
Gareiß kann eine Garantie dafür nur bei Dachziegeln mit einer absolut glatten Oberfläche
gegeben werden. Diese Oberflächen sind aber technisch bedingt hochglänzend.

Unsere Frage ist nun, ob

 wir gegen diese Festsetzung im B-Plan Einspruch erheben müssen oder

 uns (innerhalb der Einspruchsfrist rechtzeitig) eine Ausnahmegenehmigung zugesagt wird.

Eine solche Befreiung von dieser Auflage würde sich kaum nachteilig auswirken, da die
Giebelseite zum Ort hin ausgerichtet ist. Die Reflektionen von den Dachflächen wären also unten
im Dorf kaum zu sehen. Überdies ist die Dachneigung sehr gering.

 Im Übrigen ist das Dach des Hauses Am Hemmerich 1 – wohl aus demselben oben genannten
Grund – mit hochglänzenden Ziegeln eingedeckt. Das hat uns anfänglich gestört, wir achten aber
inzwischen nicht mehr darauf und haben uns daran gewöhnt, zumal die Bäume und Sträucher
inzwischen so hoch gewachsen sind, dass sie das Nachbardach teilweise verdecken.

Nur nebenbei bemerkt, reflektieren auch die Solaranlagen (unverständlicherweise) sehr stark.

Bitte beraten Sie uns, welcher Weg beschritten werden sollte.

 

Stellungnahme: Privatperson 3, 
vom: 27.08.2019 

Änderungen/Bemerkungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Mit freundlichen Grüßen
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Beschlüsse der Gemeindevertretung 
 
A: Abwägungsbeschluss 
B: Satzungsbeschluss 
C: Beschluss der bauordnungsrechtlichen Festsetzungen 

Änderungen/Bemerkungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
A: Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lohra beschließt die Ab-

wägungen in der vorliegenden Form. Darüber hinaus sind keine 
weiteren Stellungnahmen mit Hinweisen und Anregungen einge-
gangen. 

 
B: Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lohra beschließt den 

Bebauungsplan Nr. 4a „An der Hemmerichseite, 1. Änderung“ in 
der vorliegenden Form gem. § 10 BauGB als Satzung. 

 
C: Die enthaltenen bauordnungsrechtlichen Festsetzungen gem. 

§ 91 HBO werden ebenfalls als Satzung beschlossen. 
 
Die Begründung wird gebilligt. 
 
Weiteres Vorgehen: 
Der Gemeindevorstand wird beauftragt den Bebauungsplan durch 
ortsübliche Bekanntmachung in Kraft zu setzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


